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Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 4. Dezember 2019

um 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Zentrum

Traditionsgemäss wird im Anschluss an die letzte

Gemeindeversammlung des Jahres ein Apéro offeriert.
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Allgemeine Informationen

Herausgeber: Gemeinderat Urdorf  / Schulpflege Urdorf
Bilder: Gemeindeverwaltung, Schulverwaltung, zvg
Auflage: 250 Exemplare; Druck: druckmanufaktur.com ag, Urdorf

Grundsatz

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. 
Sie besteht aus der Gesamtheit der stimmberechtigten Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger, die in Urdorf Wohnsitz haben. 

"Wer stimmt, bestimmt!"

Die Demokratie in unserem Dorf lebt von der Gemeindeversamm-
lung. Sie besteht aus der Gesamtheit der Urdorfer Stimmberechtigten 
und ist geprägt von der Teilnahme engagierter Einwohnerinnen und 
Einwohner. Von den rund 6'000 Stimmberechtigten machen jedoch 
nur etwa 3 % von diesem wichtigen Bürgerrecht Gebrauch.

Durchführungsort

Die Gemeindeversammlungen werden in der 
Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorfer-
strasse 77, durchgeführt und beginnen in der 
Regel um 20.00 Uhr.

Aktenauflage

Die Akten liegen ab Dienstag, 19. November 2019, 
bei der Gemeindeverwaltung, Gemeindehaus A,  
Präsidialabteilung, Büro OG 13, zur Einsicht auf.

Schalteröffnungszeiten Verwaltung:

Mo. – Mi. 08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr
Do.  08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.30 Uhr
Fr.  07.30 – 14.00 Uhr
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Kontaktadresse / Weitere Informationen

Die Präsidialabteilung der Gemeindeverwaltung steht Ihnen bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung 
gerne zur Verfügung (Tel. 044 736 51 30 oder praesidial@urdorf.ch).

Auf der Webseite der Gemeinde Urdorf (www.urdorf.ch) können Sie die aktuelle wie auch vergangene Weisungen 
der Gemeindeversammlungen unter der Rubrik "Behörden" unter "Gemeindeversammlung" herunterladen.

Wünschen Sie die Weisung jeweils zugestellt? Sie können die Weisung auf www.urdorf.ch unter der Rubrik 
"Services" im "Newsletter-Service" als Newsletter-Abonnement digital abonnieren oder unter "Online-Schalter" 
per Post anfordern.

Wir bitten Sie, Ihre persönliche Weisung an die Gemeindeversammlung mitzubringen. Vor Ort werden  
nur wenige Exemplare aufgelegt.
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Traktandenliste

Mit Beschluss vom 26. August 2019 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch,
4. Dezember 2019, folgende Geschäfte festgelegt:

  Referent/in Seite
 1. Schulgemeinde

 1.1 Budget 2020 Finanzvorsteherin a.i.  4 
   Irmgard Struchen
  
 
 2. Politische Gemeinde
   
 2.1 Budget 2020 Finanzvorstand  22
   Thomas Hächler
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1.1 Schulgemeinde: Budget 2020 Die Vorlage in Kürze
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Das Budget 2020 schliesst bei einem Bruttoaufwand von Fr. 22'268'000 und einem Bruttoertrag von  
Fr. 23'524‘000 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'256‘000 ab. Berechnungsgrundlage ist ein Steuer-
fuss von 62 % und ein veranschlagter 100 %-iger Steuerertrag von Fr. 26‘500‘000.

Aufwand
Gegenüber dem Vorjahresbudget ist mit einem höheren Gesamtaufwand von Fr. 530'000 zu rechnen. 
Dieser ist im Wesentlichen auf die höheren Personalkosten und den höheren Sachaufwand zurückzu-
führen.

Personalkosten:
n  Kindergarten: Pensenerhöhungen aufgrund Mehrbedarf für DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweit- 
 sprache)
n	Primarschule: Eine Lehrstelle mehr und Stufenaufstiege.
n Tagesstrukturen: Pensenerhöhung und generelle Anpassung der Lohnstrukturen.
n Sonderschulung: Notwendige Pensenerhöhungen für IS-R, DaZ, Musiktherapie, Psychomotorik und 
 Klassenassistenzen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand:
Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 177'000. Der Lehrmittelmehraufwand im Zusammenhang mit der 
Einführung des Lehrplanes 21 und nicht mehr aufschiebbare Mobiliarbeschaffungen führen zum Mehr-
aufwand.

Ertrag

Steuern:
Gegenüber dem Vorjahresbudget ist mit einem tieferen Gesamtertrag von Fr. 507‘000 zu rechnen.

Finanz- und Lastenausgleich:
Der zugesicherte Finanz- und Lastenausgleich beträgt Fr. 4‘100‘000 und liegt Fr. 829‘000 tiefer als im  
Vorjahr.

 
Die Zahlen im Überblick Budget 2020 Budget 2019 Differenz

Ordentlicher Aufwand -22'268'000 -21'718'000 -530'000
Ordentlicher Ertrag 23'542'000 24'031'000 -507'000
Ergebnis Erfolgsrechnung 1'256'000 2'293'000 -1'037'000

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung 1'256'000 2'293'000 -1'037'000
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1.1 Schulgemeinde: Budget 2020 Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Eigenkapital

B = Budget
P = Finanzplanung
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Entwicklung Selbstfinanzierung in %

Entwicklung Nettoschuld

B = Budget
P = Finanzplanung
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Antrag an die Schulgemeindeversammlung

1.  Antrag zum Budget 

 Die Schulpflege hat das Budget 2020 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist  
 folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 22'053'000.00
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr  Fr.  6'879'000.00
  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -15'174'000.00

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 750'000.00
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 750'000.00

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Schulgemeinde  
 Urdorf zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)  Fr. 26'500'000.00

 Steuerfuss    62 %

 Erfolgsrechnung  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -15'174'000.00
  Steuerertrag bei 62 % Fr. 16'430'000.00
  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Fr. 1'256'000.00

 Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/ 
 -fehlbetrag zugewiesen/belastet.

 Die Schulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 
 auf 62 % (Vorjahr 62 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 3. September 2019

Schulpflege Urdorf

Präsidentin Leiter Schulverwaltung

Irmgard Struchen Hans Karrer
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Antrag an die Schulgemeindeversammlung

1. Antrag zum Budget 

 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Schulgemeinde Urdorf in der von der  
 Schulpflege beschlossenen Fassung vom 3. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende  
 Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr. 22'053'000.00
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr  Fr.  6'879'000.00
  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -15'174'000.00

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr. 750'000.00
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr. 750'000.00

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Urdorf finanz- 
 rechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung  
 des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind 
 eingehalten.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der  
 Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)  Fr. 26'500'000.00

 Steuerfuss    62 %

 Erfolgsrechnung  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -15'174'000.00
  Steuerertrag bei 62 % Fr. 16'430'000.00
  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Fr. 1'256'000.00

 Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/ 
 -fehlbetrag zugewiesen/belastet.

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Steuerfuss  
 für das Jahr 2020 auf 62 % (Vorjahr 62 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 23. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Vizepräsident Aktuar

Daniel Suter André Fischer
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2.1 Politische Gemeinde: Budget 2020 Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2020 der Politischen Gemeinde wird 
bei einem Aufwand von Fr. 53'179'600 und einem 
Ertrag von Fr. 52'292'800 mit einem Aufwandüber-
schuss von Fr. 886'800 gerechnet. 

Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Bud-
get 2019 wurde ein Aufwandüberschuss von  
Fr. 231'000 ausgewiesen. Das schlechtere Ergeb-
nis im Vergleich zum Vorjahresbudget setzt sich im 
Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der 
Öffentlichen Sicherheit (KESB/Mandatszentrum 
Fr. + 85'000), den Sportbetrieben (Mehrzweck- 
anlage Zentrum Fr. + 108'000), den Gesundheits-
kosten (Pflegefinanzierung Fr. + 338'000, Am-
bulante Krankenpflege Fr. + 241'000), geringere 
Zinseinnahmen (Fr. - 111'000) sowie einem er-
warteten tieferen Finanzausgleich (Fr. - 793'000) 
im Negativen und auf der positiven Seite aus tie-
feren Abschreibungen (Fr. - 227'000) und höheren 
Gemeindesteuern inkl. Grundstückgewinnsteuern  
(Fr. + 794'000) zusammen.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der 
laufenden Periode wird der einfache Steuerertrag 
(100 %) für die Steuerperiode 2020 unverändert 
zum Vorjahr auf Fr. 26‘500‘000 festgesetzt.

Nach Vorgabe von HRM2 wird der Finanzaus-
gleich periodengerecht abgegrenzt. Die Politische 
Gemeinde rechnet für das Jahr 2020 mit einem  
Finanzausgleich von rund Fr. 3'694'000. Für die 
Berechnung müssen die eigene Steuerkraft sowie 
das Kantonsmittel geschätzt werden. Im Budget 
2019 sind Fr. 4'487'000 vorgesehen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen 
in der Höhe von Fr. 4'395'000 geplant. Gesamt-
haft resultieren ordentliche Abschreibungen in der 
Höhe von Fr. 2'293'600. Die Verschuldung des  
Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 3.3 Mio. anstei-
gen.

Im Finanzvermögen sind im Budget 2020 keine 
Veränderungen vorgesehen.

Abschliessend soll, basierend auf der finanziellen 
Langfristplanung sowie den Zielsetzungen des Ge-
meinderates für das Budget 2020, der Steuerfuss 
der Politischen Gemeinde unverändert bei 56 % 
belassen werden.

Das Eigenkapital von Fr. 31'851'290 per 31. De-
zember 2018 wird sich unter Berücksichtigung der 
Budgets 2019 und 2020 per 31. Dezember 2020 
auf Fr. 30'733'490 reduzieren.

 
Die Zahlen im Überblick Budget 2020 Budget 2019 Differenz

Ordentlicher Aufwand -53'179'600 -53'217'300 -37'700
Ordentlicher Ertrag 52'292'800 52'986'300 -693'500
Ergebnis Erfolgsrechnung -886'800 -231'000 -655'800

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung -886'800 -231'000 -655'800
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2.1 Politische Gemeinde: Budget 2020 Die Vorlage im Detail 

Entwicklung Rechnungsergebnis

Entwicklung Selbstfinanzierung in %

B = Budget
P = Finanzplanung
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B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Nettoschuld
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Abschied des Gemeinderates

1. Antrag zum Budget

 Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt.  
 Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr.  52'707'100.00 
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Fr.  36'980'300.00 
  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr.  -15'726'800.00 

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr.  8'445'000.00 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr.  4'050'000.00 
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr.  4'395'000.00 

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde  
 Urdorf zu genehmigen.

2.  Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)  Fr. 26'500'000.00

 Steuerfuss    56 %

 Erfolgsrechnung  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr.  -15'726'800.00 
  Steuerertrag bei 56 % Fr.  14'840'000.00 
  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Fr.  -886'800.00

 Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/ 
 -fehlbetrag zugewiesen/belastet. 

 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 
 auf 56 % (Vorjahr 56 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 30. September 2019

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

Sandra Rottensteiner Urs Keller
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf in der  
 vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30. September 2019 geprüft. Das Budget weist  
 folgende Eckdaten aus:

 Erfolgsrechnung  Gesamtaufwand Fr.  52'707'100.00 
  Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Fr.  36'980'300.00 
  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr.  -15'726'800.00 

 Investitionsrechnung  
 Verwaltungsvermögen  Ausgaben Verwaltungsvermögen  Fr.  8'445'000.00 
  Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr.  4'050'000.00 
  Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr.  4'395'000.00 

 Investitionsrechnung  
 Finanzvermögen  Ausgaben Finanzvermögen  Fr. -
  Einnahmen Finanzvermögen  Fr. -
  Nettoinvestitionen Finanzvermögen  Fr. -

 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf  
 finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpoliti- 
 sche Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushalts- 
 gleichgewicht sind eingehalten. 

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der  
 Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)  Fr. 26'500'000.00

 Steuerfuss    56 %

 Erfolgsrechnung  Zu deckender Aufwandüberschuss Fr.  -15'726'800.00 
  Steuerertrag bei 56 % Fr.  14'840'000.00 
  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Fr.  -886'800.00

 Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/ 
 -fehlbetrag zugewiesen/belastet. 

 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das  
 Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstandes auf 56 % (Vorjahr 56 %) des einfachen Gemein- 
 desteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 23. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Vizepräsident Aktuar 

Daniel Suter André Fischer
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Rechtsmittelbelehrung 

Anfragen

Anfragen von allgemeinem Interesse sind gemäss § 17 des Gemeindegesetzes spätestens zehn Arbeits-
tage vor der Gemeindeversammlung der zuständigen Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung sind alle in Urdorf niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und Schwei-
zerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht einge-
schränkt sind, stimmberechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Protokoll

In Gemeindeversammlungen wird Protokoll geführt. Das Protokoll enthält mindestens die Beschlüsse, 
die Wahlergebnisse und die Beanstandungen aus dem Verfahren. Erlasse, allgemeinverbindliche Be-
schlüsse und Wahlergebnisse werden veröffentlicht. 

Rechtsmittel

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann innert 5 Tagen schriftlich mit Rekurs 
in Stimmrechtssachen gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz geltend gemacht werden. Der Rekurs 
gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese 
in der Versammlung von einer stimmberechtigen Person gerügt worden ist. Die Verletzung von über-
geordnetem Recht kann innert 30 Tage schriftlich mit Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz 
geltend gemacht werden. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In 
Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-
sichtslos ist. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-
tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Rekursschrift ist beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhof- 
platz 10, 8953 Dietikon, einzureichen. 
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Notizen:
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www.urdorf.ch:
Ihr Portal rund um Urdorf
Entdecken und besuchen Sie uns im Internet. Herzlich willkommen in Urdorf!

Online-Reservationen  
für Kurse und Raummieten,  

Kontaktformulare uvm.

Aktuelle Informationen an vorderster Front

Sport- und Freizeitanlagen, 
Bibliothek, Ortsmuseum, 

Vereine uvm.

Informationen zu allen  
Lebenslagen, Schulen,  
Bauland, Immobilien 

Finden leicht gemacht: 
Bedienungsfreundliche Suchfunktion

Gemeinderat, Gemeindeversammlung, 
Kommissionen, Verwaltung und Betriebe

Heute und in Zukunft:
Was beschäftigt die Gemeinde

Abonnieren Sie den Newsletter
massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse


